
TOP 9:  

Vergleich der aktuellen Fassung des § 15 Abs. 6 der Satzung mit der zu TOP 9 

vorgeschlagenen Änderung  

 

Aktuelle Fassung § 15 Abs. 6 

 

Vorgeschlagene Änderung § 15 Abs. 6 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, 

vorzusehen, dass die 

Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Die 

Ermächtigung gilt für einen Zeitraum 

von drei Jahren nach Eintragung der 

Ergänzung von § 15 durch diesen 

Absatz 6 in das Handelsregister. Der 

Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Verfahren der 

virtuellen Hauptversammlung zu 

treffen. Diese Bestimmungen sind 

jeweils mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt zu 

machen. 

 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, 

vorzusehen, dass die 

Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Die 

Ermächtigung gilt für einen Zeitraum 

von fünfdrei Jahren nach Eintragung 

dieser Satzungsregelung der Ergänzung 

von § 15 durch diesen Absatz 6 in das 

Handelsregister. Der Vorstand ist auch 

ermächtigt, Bestimmungen zum 

Verfahren der virtuellen 

Hauptversammlung zu treffen. Diese 

Bestimmungen sind jeweils mit der 

Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt zu machen. 

 

 


